
Mietbedingungen für das Sportvereinsheim 

 

Für Mieten zwischen 

TSV Ingolstadt-Unsernherrn e.V. 

- im Folgenden "Vermieter" genannt - 

und dem Mieter 

 

Stand: September 2025 

1. Mietgegenstand 

Der Vermieter stellt dem Mieter das Sportvereinsheim zur Durchführung einer privaten Veranstaltung 

zur Verfügung. 

2. Mietpreis & Kaution 

• Der Mietpreis beträgt 250 € pro Abend. 

• Vereinsmitglieder erhalten einen Rabatt von 100 €. Der Rabatt ist nicht auf Geburtstagsfeiern von 

Nichtmitgliedern übertragbar. 

• Die Kaution beträgt 200 €. Die Rückerstattung erfolgt nach ordnungsgemäßer Übergabe. 

• Eine Reinigungspauschale in Höhe von 50 € wird zusätzlich berechnet. 

• Für Hausverwaltungssitzungen beträgt der Mietpreis 80 €. Kaution und Reinigungspauschale 

entfallen. 

• Die oben genannten Beträge sind spätestens 1 Woche nach Vertragsabschluss im Vorfeld per 

Überweisung zu entrichten. Der Vertragsabschluss gilt ab Genehmigung der Mietanfrage durch 

den Vereinsvorstand. 

3. Getränkeregelung 

• Alkoholfreie Getränke und Biere (Produktpalette Herrnbräu & Bernadett) dürfen ausschließlich 

vom Vereinsheim bezogen werden. 

• Die Preise sind €2,50 / Getränk (0,5l) bzw. €60 / Fass Helles (20l). 

• Es gilt ein Mindestumsatz von 100 € für Getränke. 

• Diese Getränke stehen stets in ausreichender Menge und gekühlt zur Verfügung. 

• Der Verbrauch wird nach der Veranstaltung ermittelt und in der Abschlussrechnung 

gegengerechnet (Nachzahlung bzw. Rücküberweisung) 

• Spirituosen und andere Mischgetränke können selbst mitgebracht werden. 

4. Ausstattung & Nutzung 

• Bestuhlung und Trinkgläser werden zur Verfügung gestellt. 

• Ein Cateringangebot wird nicht bereitgestellt. 

• Genutzt werden dürfen der Wirtschaftsraum, die WCs und die Terrasse. 

• Eine Musikanlage muss vom Mieter bei Bedarf selbst mitgebracht werden. 

• Für den Zugang wird ein Transponder bereitgestellt. 

5. Reinigung & Rückgabe 

• Die genutzten Räumlichkeiten sind besenrein zu hinterlassen. Genutzte Gläser sind zu reinigen 

und wieder aufzuräumen. 



• Die Reinigung muss bis 12 Uhr des Folgetages abgeschlossen sein. 

• Anfallender Müll ist vom Mieter zu entsorgen. 

6. Kontrolle & Hausrecht 

• Ein Vertreter des Vereins hat das Recht, die Veranstaltung zu kontrollieren. 

• Bei Missständen oder Verstoß gegen diesen Vertrag darf der Vereinsvertreter die Veranstaltung 

abbrechen und die Räumung veranlassen. 

7. Haftung 

• Der Mieter haftet für Schäden am Inventar oder Gebäude, die während der Mietdauer entstehen. 

• Der Vermieter übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden an Eigentum Dritter. 

8. Sonstiges 

Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. 

 

Bankdaten:  TSV 1957 ING.-UNSERNHERRN   

IBAN:   DE24721500000000042002 


